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Rechtsverordnung der Großen Kreisstadt Stollberg/Erzgeb. zur 
Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage 2024 

 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Stollberg/Erzgeb. beschließt mit Beschlussnummer 
24/035/038 in seiner Sitzung am 13. Mai 2024 auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen (SächsLadÖffG vom 1. Dezember 
2010 – SächsGVBl S. 338, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 5. November 2020 
(SächsGVBl. S. 589) die folgende Verordnung: 
 
 
 

§ 1 
 
Im Sinne des § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG ist es den Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet von 
Stollberg erlaubt, an den nachfolgend genannten Sonntagen ihre Einrichtungen in der Zeit von 
jeweils 12:00 bis 18:00 Uhr zu öffnen und Waren gewerblich anzubieten: 

 

 30. Juni 2024  - Stollberger Altstadtfest 

 6. Oktober 2024  - Stollberger Bauernmarkt 

 8. Dezember 2024 - Stollberger Weihnachtsmarkt 
 
 

§ 2 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 11 
SächsLadÖffG. 
 
 

§ 3 
 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
Stollberg, 14. Mai 2024 
 
 
 
 
 
Marcel Schmidt     DS 
Oberbürgermeister 
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